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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Rücksendung 
bitte bis 

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( freiwillige Angabe )

Name:

Telefon oder E-Mail:

JUJahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau  
und in der Gewinnung von Steinen und Erden

Rücksendung 
bitte bis 
23. Januar 2019

Statistiknummer

WZ 2008-Nummer

Berichtsjahr

Identnummer (  Unternehmen  )
( bei Rückfragen bitte angeben )

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen A bis C die  
Erläuterungen in der separaten Unterlage sowie die Hinweise auf 
Seite 2 dieses Fragebogens.

A Gesamtzahl der tätigen Personen im Unternehmen 
Ende September 2018 Anzahl

( einschließlich tätiger Inhaberinnen / Inhaber )  ..................................................................

B Entgelte im Kalenderjahr 2018
Bruttolohn- und -gehaltsumme des Unternehmens 
ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung  
( einschließlich Vergütung für Auszubildende )  ..................................................................

Volle Euro

C Gesamtumsatz des Unternehmens im Kalenderjahr 2018
Summe des Umsatzes aus eigenen Erzeugnissen  
und Leistungen einschließlich Lohnarbeit, Lohnveredlung 
sowie Umsatz aus sonstigen Tätigkeiten ( ohne Umsatzsteuer )  ..................................

darunter: Umsatz aus sonstigen Tätigkeiten
( Handel, Dienstleistungen, Transport, 
Converter, Baugewerbe und andere )  ...............................................................

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere 
Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte machen Sie Ihre Angaben für das gesamte Unternehmen ( nicht den Konzern ), d. h. einschließlich 
aller produzierenden und nicht produzierenden Teile, jedoch ohne Zweigniederlassungen im Ausland.

Statistisches Landesamt 
des Freistaates Sachsen

Statistisches Landesamt | Macherstraße 63 | 01917 Kamenz

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter
Telefon: 

Ansprechpartner/-in

Telefax:

E-Mail:

Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen
311 - Verarbeitendes Gewerbe  
Macherstraße 63
01917 Kamenz
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Name und Anschrift

Termine, Schätzungen, Berichtigungen
Der Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen ist bis zum 
23. Januar 2019 in einfacher Ausfertigung bei der befragenden

 

bitte die fehlenden Angaben nach bestem Wissen und  
kennzeichnen Sie diesen Wert mit einem Stern hinter der  
geschätzten Angabe.

 
 

 
 

Umfang der Meldung
Die Meldung zum Jahresbericht für Mehrbetriebsunterneh

lassungen im Ausland, abzugeben.

Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen
311 - Verarbeitendes Gewerbe
Macherstr. 63  
01917 Kamenz
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Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen JU

Erhebungseinheit, Erhebungsbereich

Inhalt und Abgrenzung der Erhebungsmerkmale
A Gesamtzahl der tätigen Personen im Unter- 

nehmen Ende September

B Entgelte im Kalenderjahr
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Nicht zu den Entgelten

Sozial- und sonstigen Aufwendungen der Arbeit-
des Arbeitgebers

C Gesamtumsatz des Unternehmens  
im Kalenderjahr

 



 

Zusammensetzung des Umsatzes
Gesamtumsatz des Unternehmens

 Umsatz aus sonstigen Tätigkeiten  
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Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau  
und in der Gewinnung von Steinen und Erden

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Der Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen stellt eine Ergänzung zum Monats- und 
Jahresbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der  
Gewinnung von Steinen und Erden dar. Die Ergebnisse der Erhebung dienen der mittel- 
und langfristigen Beobachtung von Wachstumsprozessen und Strukturveränderungen.

Für die gesetzgebenden Körperschaften und Regierungen des Bundes und der Länder 
sowie für die Behörden der E U sind die Ergebnisse eine unentbehrliche Entscheidungs-
hilfe z. B. auf den Gebieten der Wirtschafts-, Umwelt- und Regionalpolitik. Insoweit haben 
die von Ihnen gemachten Angaben mittelbar auch Rückwirkungen zumindest auf die 
Rahmenbedingungen Ihres Handelns.

Darüber hinaus können diese Ergebnisse für Sie auch unmittelbar, z. B. als Indikator für 
die Entwicklungen in der Sie betreffenden Branche oder Region, von Nutzen sein. Den 
Verbänden, der Wissenschaft und Forschung stehen sie ebenso zur Verfügung wie den 
Gewerkschaften, Parteien und jeder/jedem interessierten Bürgerin/Bürger.

In Verbindung mit den Ergebnissen des Jahresberichts für Betriebe dienen die  
jährlichen Ergebnisse auch als Hochrechnungsrahmen für die Stichprobenergebnisse 
der Kostenstrukturerhebung im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der 
Gewinnung von Steinen und Erden. 

Die Erhebungen werden durchgeführt bei höchstens 13 000 Unternehmen im Verarbei-
tenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden mit 
zwei und mehr Betrieben.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe 
(Prod Gew Stat G) in Verbindung mit dem B Stat G.

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Buchstabe A Ziffer I Prod Gew Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 9 Absatz 1 Satz 1 Prod Gew Stat G in Verbindung mit 
§ 15 B Stat G. Nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Prod Gew Stat G ist die Inhaberin, der Inhaber, die
Leiterin oder der Leiter des Betriebes oder Unternehmens auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre  
Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu 
sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu 
nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-
Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die  
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach § 9 Absatz 2 Prod Gew Stat G besteht für Unternehmen, deren Inhaberinnen/Inhaber 
Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalenderjahr der Betriebseröffnung  
keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalenderjahren besteht dann keine  
Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im jeweils letzten abgeschlossenen  
Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weniger als 800 000 Euro erwirtschaftet hat.  
Gesellschaften können sich auf die Befreiung von der Auskunftspflicht berufen, wenn  
alle an der Gesellschaft Beteiligten Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind.

Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind natürliche Personen, die eine gewerbliche 
oder freiberufliche Tätigkeit in Form einer Neugründung, einer Übernahme oder einer  
tätigen Beteiligung aus abhängiger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäftigung  
heraus aufnehmen, § 9 Absatz 3 Prod Gew Stat G. Existenzgründerinnen/Existenzgründer, 
die von ihrem Recht, keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das 
Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, 
die Auskünfte zu erteilen.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016/679 (D S-G V O)2

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der  
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

JU
Stand: Juli 2018

Statistisches Landesamt 
des Freistaates Sachsen
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Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht  
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld 
angehalten werden. 

Nach § 23 B Stat G handelt insoweit ordnungswidrig, wer

– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheits-
gemäß erteilt,

– entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form
erteilt oder

– entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der  
Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen.

Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunft-
gebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an: 

– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die 
Statistischen Ämter der Länder, die Bundesbank, das Statistische Amt der  
Europäischen Union [Eurostat]), 

– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. I T Z Bund, Rechenzentren
der Länder).

Nach § 10 Absatz 1 Prod Gew Stat G dürfen an die obersten Bundes- und Landes-
behörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für 
Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen 
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergeb-
nissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 10 Absatz 2 Prod Gew Stat G dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfüllung  
europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland zur  
Emissionsberichterstattung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom  
Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen  
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte 
Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden der Monopol-
kommission für die Begutachtung der Entwicklung der Unternehmenskonzentration 
zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhundertanteile der größten Unter-
nehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teilen von Unternehmen  
des jeweiligen Wirtschaftsbereichs übermittelt. Hierbei dürfen die zusammengefassten 
Einzelangaben nicht weniger als drei Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf  
zusammengefasste Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.
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Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, 
Statistikregister
Name und Anschrift des Unternehmens sowie Name, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen sind  
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen.  
In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese  
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen 
werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist.

Name und Anschrift des Betriebs sowie die Identnummer werden zusammen mit den  
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „tätige Personen“, „Umsatz“ und „wirtschaftliche 
Tätigkeit“ im Unternehmensregister für statistische Zwecke (Statistikregister)  
gespeichert (§ 13 Absatz 1 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistikregister-
gesetz). Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung  
einbezogenen Betriebe und Unternehmen sowie der rationellen Aufbereitung und  
bestehen aus frei vergebenen laufenden Nummern. Die Identnummer darf in den  
Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahre aufbewahrt 
werden. Danach wird sie gelöscht.

Die Statistiknummer (Statistik-I D des Unternehmensregisters) dient der rationellen  
Aufbereitung und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer und enthält 
keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Die W Z 2008-Nummer ist die Nummer des Wirtschaftszweigs nach der „Klassifikation 
der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008“ (W Z 2008), in dem das jeweilige Unternehmen 
seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt hat.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können

– eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,

– die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,

– die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie

– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O  
widersprechen.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag-
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.


